
   

 
Die Stadt Ravensburg sucht für das Stadtplanungsamt eine/n 

 
Leiter/in Stadtplanungsamt 
 
Die Große Kreisstadt Ravensburg (50.000 Einwohner) ist ein 
dynamisch wachsendes Oberzentrum der Region Bodensee-
Oberschwaben. Mit Bodensee, Allgäu und Alpen bieten wir 
einen hohen Wohn- und Freizeitwert.  
Das Stadtplanungsamt gliedert sich in die Abteilungen Stadt-
entwicklung und Verkehr, Bauleitplanung sowie Stadtsanie-
rung. Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss ist direkt der 
Amtsleitung zugeordnet. 
Dem/Der Amtsleiter/in sind insgesamt 26 Mitarbeiter/innen 
unterstellt. Das Aufgabengebiet umfasst die Gesamtleitung, 
insbesondere der Bereiche: 
- Raumordnung und vorbereitende Bauleitplanung 
- städtebauliche Rahmenplanung und Entwurf 
- verbindliche Bauleitplanung 
- Stadterneuerung/-entwicklung und Bodenordnung 
- Stadtsanierung. 
Wir erwarten von Ihnen: 
- ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur 

und/oder Städtebau. Die Befähigung zum höheren bautech-
nischen Verwaltungsdienst (zweites Staatsexamen) wäre  
von Vorteil. 

- mehrjährige Berufserfahrung in der gestaltenden städtebau-
lichen Entwicklung und in Bauleitverfahren 

- Erfahrungen im Umgang mit historischer Bausubstanz 
- Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit Gruppen und 

Gremien sowie in der Öffentlichkeit. 
Wir bieten Ihnen eine tarifliche Anstellung nach Entgeltgruppe 
15 TVöD mit leistungsorientiertem Entgelt,  die im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen mit betrieblicher Zusatzver-
sorgung, ein flexibles Arbeitszeitmodell und einen Zuschuss 
zur ÖPNV-Nutzung ("JobTicket RV"). Bei Vorliegen der beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen, ist auch eine Anstellung im 
Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A 15 möglich. 
Nutzen Sie unser Angebot zur komfortablen Onlinebewerbung 
unter www.ravensburg.de/jobs bis zum 03.11.2017. Alternativ 
richten Sie Ihre Bewerbung an  
 
Stadt Ravensburg, Hauptamt 
Marienplatz 26, 88212 Ravensburg 
Nähere Auskünfte erhalten Sie vom Baubürgermeister           
Herr Bastin, Telefon 0751 82-272 
 

 


